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Buchgeldschöpfung der Banken  

¸ Fraktionale Reserve und multiple Geldschöpfung: 
Nur ein Bruchteil der Sichtguthaben sind als Zahlungsreserve 
in Zentralbank- oder Bargeld nötig.  
Dadurch wird ein Vielfaches an Krediten möglich. 

¸ Banken: 
Nicht Vermittler, sondern Produzenten von Kredit und «Geld». 
Macht: Geldschöpfung + Investitionslenkung 

¸ Kredite: 
Nicht nur Spar-Einlagen ermöglichen Kredite,  
sondern Kreditvergaben selbst erzeugen die (Sicht-)ĂEinlagenñ. 
Ʒ Bilanz-Verlängerung durch (unbegrenzte) Kreditvergabe 
 Geldschºpfung Ăaus dem Nichtsñ 
 Bank of England 1698: ĂThe bank hath benefit of interest on 
 monies which it creates out of nothing.ñ (Y. Frey, Glªubige... S. 49) 

 
 
       
     
      



Art. 99 der Bundesverfassung 

1  Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; 
diesem allein steht das Recht zur Ausgabe von Münzen und 
Banknoten [é***é] zu. 

***  Buchgeld, Giralgeld, Bankengeld: 
   M1 =  5% Bargeld / 95% Giralgeld 

     --- 

2  Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine 
Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient;  
sie wird unter Mitwirkung und Aufsicht des Bundes verwaltet. 

3  Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende 
Währungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. 

4  Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens 
zwei Dritteln an die Kantone. 

 

 




